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Hundesteuersatzung der Gemeinde Adendorf  
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 27. März 2019 (Nds. GVBl. S. 70) und der §§ 1, 2 und 3 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121) in der jetzt geltenden 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Adendorf in seiner Sitzung am 19.08.2019 folgende Hundesteu-
ersatzung der Gemeinde Adendorf beschlossen: 
 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als 3 Monate alten Hunden im Gemeindegebiet. 
Kann das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden, so ist davon auszugehen, dass der Hund 
älter als 3 Monate ist. 
 
 

§ 2 
Steuerpflichtiger 

 
(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund oder mehrere Hunde in seinem Haushalt oder Wirt-

schaftsbetrieb aufgenommen hat (Halter des Hundes). Als Halter des Hundes gilt nicht, wer 
einen Hund nicht länger als zwei Monate in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 
zum Anlernen hält. 

(2) Wird für Gesellschaften, Vereine oder Genossenschaften ein Hund gehalten, so gelten 
diese als Halter. 

(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere Hunde, so sind sie Ge-
samtschuldner. 

(4) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haltern gemeinsam gehalten 
(Gesamtschuldner). 

 
 

§ 3 
Steuersätze 

 
(1) Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen. Die Steuer beträgt jähr-

lich: 
 

a) für den ersten Hund 51,00 € 
 
b) für den zweiten Hund 84,00 € 
 
c) für jeden weiteren Hund  126,00 € 
 
d) für den ersten gefährlichen Hund 500,00 € 
 
e) für jeden weiteren gefährlichen Hund     700,00 € 
 

(2) Gefährliche Hunde (nach § 3 Absatz 1 Buchstabe d) sind solche Hunde, für die Gefährlich-
keit nach § 7 des Niedersächsischen Gesetzes über das Halten von Hunden (NHundG) 
durch die Fachbehörde festgestellt wurde. In diesem Fall ist der Hund mit Beginn des auf 
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den Kalendermonat folgenden Monat, in dem die Gefährlichkeit festgestellt wird, entspre-
chend § 3 Absatz 1 Buchstabe d) zu besteuern. 

(3)  Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 4), werden bei der Berechnung der Anzahl 
der gehaltenen Hunde nicht berücksichtigt. Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), 
werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nach Absatz 1 den in voller Höhe steu-
erpflichtigen Hunden als erster und ggf. weitere Hunde vorangestellt.  

 
 

§ 4 
Steuerfreiheit, Steuerbefreiungen 

 
(1)  Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gemeindegebiet aufhalten, ist das 

Halten derjenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in 
einer anderen Gemeinde/Stadt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland versteuern oder 
dort steuerfrei halten. 

(2) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 
 

a) Diensthunden staatlich anerkannter und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, 
deren Unterhaltskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

b) Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von 
bestätigten Jagdaufsehern und von Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder 
Feldschutz erforderlichen Anzahl; 

c) Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl; 
d) Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinhei-

ten gehalten werden; 
e) Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend un-

tergebracht sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 
f) Blindenführhunden; 
g) Hunden, die zum Schutz und zur Hilfe Blinder, Tauber oder hilfloser Personen unent-

behrlich sind. Hilfelose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehinderten-
ausweis mit den Merkzeichen „B“, „aG“ oder „H“ besitzen. Die Steuerbefreiung kann 
von der Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig gemacht werden; 

h) Hunden, die vom Tierschutzverein im Rahmen von Pflegeverträgen vorübergehend au-
ßerhalb seiner Einrichtung untergebracht sind. 

 
(3) Für Hunde, die aus dem Lüneburger Tierheim übernommen werden, wird auf Antrag ein 

Jahr lang Steuerbefreiung gewährt. 

(4) Für Hunde, die als gefährliche Hunde im Sinne des § 3 Absatz 2 zu besteuern sind, wird 
keine Steuerbefreiung gewährt. 

 
 

§ 5 
Steuerermäßigungen 

 
(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten 

von 
 

a) einem Hund, der zur Bewachung von Gebäuden benötigt wird, welche von dem nächs-
ten bewohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 

b) Hunden, die von zugelassenen Unternehmen des Bewachungsgewerbes oder von be-
rufsmäßigen Einzelwächtern bei Ausübung des Wachdienstes benötigt werden; 

c) abgerichteten Hunden, die von Artisten oder berufsmäßigen Schaustellern für ihre 
Berufsarbeit benötigt werden; 
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d) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet 
werden und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit 
dem Antrag vorzulegende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein; 

e) Jagdgebrauchshunde, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich ver-
wendet werden. 

 
(2) Zur Vermeidung von Härten kann die Steuer für einen Hund nach § 3 Absatz 1 Buch-

stabe a) auf Antrag auf die Hälfte ermäßigt werden. Wird ein Zweithund nach § 3 Absatz 1 
Buchstabe b) angemeldet, entfällt die Ermäßigung für den Ersthund. 

(3) Für die Haltung gefährlicher Hunde nach § 3 Absatz 2 wird keine Steuerermäßigung ge-
währt. 

 
 

§ 6 
Zwingersteuer 

 
(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen Rasse, darunter 

eine Hündin im zuchtfähigen Alter, zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer auf Antrag in 
der Form einer Zwingersteuer erhoben, wenn der Zwinger und die Zuchttiere in ein von 
einer anerkannten Hundezuchtvereinigung geführtes Zucht- oder Stammbuch eingetragen 
sind. 

(2) Die Zwingersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten wird, die Hälfte 
der Steuer nach § 3 Absatz 1, jedoch nicht mehr als die Steuer für zwei Hunde. Das Halten 
selbstgezogener Hunde ist steuerfrei, solange sie sich im Zwinger befinden und nicht älter 
als sechs Monate sind. 

 
 

§ 7 
Allgemeine Voraussetzung für die 

Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 
 
(1) Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 
 

a) die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind, 
b) der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist, 
c) für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unter-

kunftsräume vorhanden sind, 
d) in den Fällen des § 4 Absatz 2 Buchstabe e und h und § 6 ordnungsgemäß Bücher über 

den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen 
vorgelegt werden. 

 
(2) Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird vom Beginn des Kalendermonats an ge-

währt, in dem der Antrag der Gemeinde zugegangen ist. 
 
 

§ 8 
Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 
(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben, Steuerjahr ist das Kalenderjahr; in den Fällen 

der Absätze 2 bis 4 wird die Steuer anteilig erhoben. Der Steuerpflichtige erhält mit Beginn 
der Steuerpflicht einen Steuerbescheid, der bis zum Beginn des Zeitraumes, für den ein 
neuer Bescheid erteilt wird oder bis zum Ende der Steuerpflicht gilt. 

(2) Die Steuerpflicht entsteht mit dem ersten Tag des auf die Aufnahme nach § 2 Absatz 1 
folgenden Kalendermonats, frühestens mit dem ersten Tag des folgenden Kalendermonats, 
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in dem der Hund drei Monate alt wird. Bei Zuzug entsteht die Steuerpflicht mit dem ersten 
Tag des auf den Zuzug folgenden Kalendermonats. Beginnt das Halten eines Hundes oder 
mehrerer Hunde bereits am ersten Tag eines Kalendermonats, so beginnt auch die Steu-
erpflicht mit diesem Tag.  

(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund abgeschafft wird, 
abhanden kommt, eingeht oder der Halter wegzieht. 

 
 

§ 9 
Fälligkeit der Steuer 

 
Die Steuer wird in einem Betrag zum 01.07. jeden Jahres fällig. 
 
 

§ 10 
Meldepflichten 

 
(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tagen bei der 

Gemeinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach 
der Geburt als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 2 Absatz 1 Satz 2 nach 
Ablauf des zweiten Monats. 

(2) Sofern die Voraussetzungen des § 2 nicht weiter vorliegen, hat der bisherige Halter eines 
Hundes den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im Falle der Veräußerung des 
Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzugeben. 

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder eine Steuerbefreiung fort, so 
hat der Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 

(4) Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgegeben, die bei der Abmeldung des 
Hundes wieder abgegeben werden müssen. Hunde müssen außerhalb einer Wohnung 
oder eines umfriedeten Grundbesitzes eine gültige, deutlich sichtbare Hundemarke tragen. 
Hunde, die außerhalb der Wohnung oder des umfriedeten Grundbesitzes des Hundehalters 
ohne gültige Hundesteuermarke unbeaufsichtigt angetroffen werden, können durch Beauf-
tragte eingefangen werden. Der Halter eines eingefangenen Hundes soll von dem Einfan-
gen in Kenntnis gesetzt werden. Meldet sich der Halter des Hundes auch durch öffentliche 
Bekanntmachung nicht oder zahlt er die entstandenen Kosten und die rückständige Hun-
desteuer nicht, so wird nach § 11 verfahren. 

(5) Wer einen Hund oder mehrere Hunde nach § 2 Absatz 1 aufgenommen hat, ist verpflichtet 
der Gemeinde die zur Feststellung eines für die Besteuerung der Hundehaltung erheblichen 
Sachverhaltes erforderlichen Auskünfte wahrheitsgemäß zu erteilen. Wenn die Sachver-
haltsklärung durch die Beteiligten nicht zum Ziele führt oder keinen Erfolg verspricht, sind 
auch andere Personen, insbesondere Grundstückseigentümer, Mieter oder Pächter ver-
pflichtet, der Gemeinde auf Nachfrage über die auf dem Grundstück, im Haushalt, Betrieb, 
Institution oder Organisation gehaltenen Hunde und deren Halter Auskunft zu erteilen (§ 11 
Absatz 1 Nr. 3a NKAG i. V. m. § 93 AO). 

 
 

§ 11 
Versteigerung 

 
Hunde, für die von dem Halter die Steuer nicht beigetrieben werden kann oder die der Hundehal-
ter nicht binnen einer angemessenen Frist abschafft, können eingezogen und versteigert werden. 
Ein Überschuss des Versteigerungserlöses über die Steuerschuld und die Kosten des Verfahrens 
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wird dem Hundehalter ausgezahlt. Bleibt die Versteigerung erfolglos, kann über den Hund nach 
freiem Ermessen verfügt werden. 
 
 

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen § 10 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Absatz 2 Nummer 2 NKAG 
und können gemäß § 18 Absatz 3 NKAG mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 
 

§ 13 
Datenverarbeitung 

 
(1) Die zur Ermittlung der Steuerpflichtigen, zur Feststellung, Erhebung und Vollstreckung der 

Hundesteuer nach dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen Daten werden von 
der Gemeinde Adendorf gemäß Art. 6 Absatz 1 Buchstaben c und e Datenschutzgrund-
verordnung DS-GVO i. V. m. § 11 NKAG und den dort genannten Bestimmungen der AO 
erhoben und verarbeitet. Die Datenverarbeitung bei denen für das Einwohnermeldewesen 
und Ordnungsrecht zuständigen Stellen der Gemeinde Adendorf erfolgt, soweit die Sach-
verhaltsaufklärung durch die Steuerpflichtige/den Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führt oder 
keinen Erfolg verspricht (§ 93 Absatz 1 Satz 1 AO). 

(2) Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Steuererhebung 
nach dieser Satzung und Durchführung eines anderen Abgabeverfahrens, das dieselbe Ab-
gabenpflichtige/denselben Abgabenpflichtigen betrifft, verarbeitet werden. Zur Kontrolle der 
Verarbeitung sind technische und organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes und 
der Datensicherheit nach Art. 5 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO getroffen worden. 

(3) Nach § 11 Absatz 2 Nr. 2 Satz 4 NKAG dürfen für Erfüllung der Aufgaben nach § 17 Ab-
satz 1 NHundG die Steuerdaten übermittelt werden, die zur Erfüllung der Aufgaben erfor-
derlich sind. Zur Sicherung der Besteuerung dürfen bei Erwerb und Veräußerung von Hun-
den sowie bei An- und Abmeldung den zuständigen Behörden Namen und Anschrift der 
Betroffenen sowie der Zeitpunkt der Veränderung mitgeteilt werden. Die Betroffenen sind 
über die Mitteilung zu unterrichten. 

(4) Es wird darauf hingewiesen, dass Ihnen als betroffene Person bei der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch die Gemeinde Adendorf nach Art. 13 und 14 DSGVO 
verschiedene Rechte (Recht auf Auskunft, Recht auf Berichtigung oder Löschung, Ein-
schränkung der Verarbeitung, Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung, Recht auf Da-
tenübertragbarkeit) zustehen. 

Nähere Informationen zu Ihren Rechten und ausführliche Informationen zur Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten sind auf der Internetseite der Gemeinde 
Adendorf  -  www.adendorf.de - abrufbar. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen 
auch schriftlich zur Verfügung gestellt. 

 
§ 14 

Inkrafttreten 
 

Die Satzung tritt am 01.10.2019 in Kraft. 
 
Adendorf, 20.08.2019 
Gemeinde Adendorf 
 
Thomas Maack 
Bürgermeister 


